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§ 244 ArbVG Anwendbarkeit
 ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2024

1. (1)Die Bestimmungen dieses Hauptstückes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer kommen zur Anwendung,

wenn

1. 1.die zuständigen Organe der beteiligten Gesellschaften und das besondere Verhandlungsgremium dies

vereinbaren oder

2. 2.innerhalb des gemäß § 226 für die Verhandlungen bestimmten Zeitraumes keine Vereinbarung gemäß den

§§ 230 oder 231 zustande gekommen ist und das besondere Verhandlungsgremium keinen Beschluss

gemäß § 227 Abs. 1 gefasst hat.

2. (2)Die Bestimmungen dieses Hauptstückes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer kommen im Fall einer

Europäischen Gesellschaft, die

1. 1.durch Umwandlung gegründet werden soll, nur dann zur Anwendung, wenn in der umzuwandelnden

Gesellschaft Vorschriften über die Mitbestimmung bestanden haben;

2. 2.durch Verschmelzung gegründet werden soll, nur dann zur Anwendung, wenn

1. a)in mindestens einer der beteiligten Gesellschaften Mitbestimmung besteht und sich auf mindestens

25% der Gesamtzahl der Arbeitnehmer aller beteiligten Gesellschaften erstreckt oder

2. b)in mindestens einer der beteiligten Gesellschaften Mitbestimmung besteht und sich auf weniger als

25% der Gesamtzahl der Arbeitnehmer aller beteiligten Gesellschaften erstreckt, sofern das besondere

Verhandlungsgremium einen entsprechenden Beschluss fasst;

3. 3.durch Errichtung einer Holdinggesellschaft oder einer Tochtergesellschaft gegründet werden soll, nur dann

zur Anwendung, wenn

1. a)in mindestens einer der beteiligten Gesellschaften Mitbestimmung besteht und sich auf mindestens

50% der Gesamtzahl der Arbeitnehmer aller beteiligten Gesellschaften erstreckt oder

2. b)in mindestens einer der beteiligten Gesellschaften Mitbestimmung besteht und sich auf weniger als

50% der Gesamtzahl der Arbeitnehmer aller beteiligten Gesellschaften erstreckt, sofern das besondere

Verhandlungsgremium einen entsprechenden Beschluss fasst.

3. (3)Wenn in den beteiligten Gesellschaften mehr als eine Form der Mitbestimmung besteht, so hat das besondere

Verhandlungsgremium zu beschließen, welche von ihnen in der Europäischen Gesellschaft eingeführt wird.

4. (4)Das besondere Verhandlungsgremium hat das jeweils zuständige Organ der beteiligten Gesellschaften über die

von ihm gemäß den Abs. 2 und 3 gefassten Beschlüssen zu unterrichten.

5. (5)Wenn das besondere Verhandlungsgremium keinen Beschluss gemäß Abs. 3 fasst, findet die Form der

Mitbestimmung Anwendung, die sich auf die höchste Zahl der in den beteiligten Gesellschaften beschäftigten

Arbeitnehmer erstreckt.
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